
14
[1565 Oktober ] A
RATSERKANNTNIS VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG IM

GERICHTSFALL DES PFARRERS VON SARMENSTORF,
MEINRAD EICHHORN

Nachdem sich der Pfarrer von Sarmenstorf , Meinrad Eichhorn , der¬
art schwer verfehlt , dass man ihn habe in Gefangenschaft nehmen
müssen , seien sie vom Kanzler des Abtes [Joachim Eichhorn ] von
Einsiedeln gebeten worden , die Bestrafung des Schuldigen - gleich
wie dies bereits die Orte Uri , Schwyz und Unterwalden getan -
dem Bischof von Konstanz [Mark Sittich II . von Hohenems ] oder
dessen Weihbischof [Jakob Eliner ] zu überlassen.

In Anbetracht , dass die genannten III Orte gleicher Meinung seien,
hätten sie dem Begehren für diesmal zuqestimmt . Doch solle der
Bischof angehalten werden , genannten Priester nach Gebühr streng
zu bestrafen , denn wenn dies nicht geschehe , werde man inskünf-



tig in solchen Fällen den Bischof nicht mehr "besuochen".

1) Normalerweise bestraften die Bischöfe , insbes . aber Mark Sittich II . von
Hohenems , die fehlbaren Priester viel zu milde , vgl.
und 66.
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